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Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/9300 und Drucksache 16/10 150 (Ergänzung) 

Einzelplan 07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport 

Bericht über das Ergebnis der Beratungen des 

Ausschusses für Kultur und Medien 

Votum 

Der Einzelplan 07 - in der Zuständigkeit des Ausschusses - wird in der geänderten 
Fassung (s. Anlage) angenommen. 





Bericht 

A Allgemeines 

Der Entwurf des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016), Drucksa
che 16/9300 wurde vom Plenum nach der 1. Lesung am 3. September 2015 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss - federführend - sowie an die zuständigen Fach
ausschüsse zur Beratung überwiesen. 

B Beratung 

Der Ausschuss für Kultur und Medien hat in seinen Sitzungen am 17. September 
und 22. Oktober 2015 sowie abschließend am 19. November die kulturpolitisch rele
vanten Kapitel des Einzelplans 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport - beraten. Zur Erläuterung der Etatansätze wurde der Erläuterungsband 
zum Entwurf des Einzelplans 07 als Vorlage 16/3172 übersandt. Der Einführungsbe
richt wurde als Vorlage 16/3262 verteilt. 

Die abschließende Beratung fand unter Einbeziehung der Ergänzung (Drucksache 
16/10 150) in der Sitzung am 19. November 2015 statt. 

C Änderungsanträge 

Zur abschließenden Beratung lagen Änderungsanträge der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Die Änderungsanträge wurden jeweils mehrheitlich 
angenommen. Das Abstimmungsverhalten ergibt sich aus der Anlage. 

o Gesamtabstimmung 

Bei der Gesamtabstimmung wurde der Einzelplan 07 - in der Zuständigkeit des 
Ausschusses - mit den Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP 
und der PIRATEN-Fraktion in der geänderten Fassung gem'äß den angenommen 
Änderungsanträgen (s. Anlage) angenommen. 

Karl Schultheis 
- Vorsitzender -

Anlage 





1 

Ifd. Nr. 
des 

Antrags 

Antrag der 
Fraktion/en 

SPD 
GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Kapitel 07 050 
Titelgruppe 60 

Titel 633 60 

Erhöhung des Baransatzes 

2016 
von 
um 
auf 

6.778.500 
500.000 

7.278.500 

Begründung: 

Euro 
Euro 
Euro 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kulturförderung 
Musikpflege und Musikerziehung 

Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für 
Orchester, Musikschulen und Musikfeste 

2015 
6.778.500 Euro 

Die neuen Integrationsaufgaben können in besonderem Maße durch eine Verstärkung 
integrativer Musikangebote mit bewältigt werden. Auch eine Förderung der globalen· Musik 
kann besonders geeignet sein, kulturelle Vielfalt zu leben und Toleranz gegenüber 
vielfältiger kultureller Darstellungen zu erzeugen. Entsprechende musikalische Projekte von 
Musikschulen, Orchestern u.a. können durch diese Erhöhung im Rahmen der 
Integrationsmaßnahmen des Landes NRW verstärkt werden. Im Koalitionsvertrag 2012-
2017, S. 76, heißt es: "Wir werden die Kulturförderung durch das Land für alle Sparten auch 
in Zukunft auf dem erreichten Niveau erhalten und - wo möglich und geboten - ausbauen. " 
Aufgrund der erstarkenden Zuwanderul"l9 ist hier ein Ausbau des Angebotes zwingend. 

Anlage zu Vorlage 16/xxx 
Abstimmungsergebnis 

SPD 
CDU 
GRÜNE 
FDP 
PIRATEN 

ja 
Enthaltung 
ja 
Enthaltung 
ja 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 
2 SPD 

GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 07 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 62 Theaterförderung 

Titel 633 62 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-
Verbände 

Erhöhung des Baransatzes 

2016 2015 
von 20.621.900 Euro 20.221.900Euro 
um 200.000 Euro 
auf 20.821.900 Euro 

Begründung: 
Das Theater als Gegenwartskunst muss sich der Digitalisierung stellen. Hierzu sind neue 
Theaterformen notwendig, die sich mit dem Internet und seinen sozialen Netzwerken 
befassen. Um insbesondere auch die internetaffinen Generationen am Theater zu halten, 
oder neu dafür zu interessieren, bedarf es entsprechender Projekte und Experimente, so, 
wie sie z.8. im Theater Dortmund ausprobiert werden. 

Anl Vorl 16/ 
Abstimmungsergebnis 

SPD ja 
CDU Enthaltung 
GRÜNE ja 
FDP Enthaltung 
PIRATEN ja 



----

Lfd. Nr. -Antrag der 
des Fraktionen 

Antrags 

3 SPD 
Grüne 

Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 07 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 63 Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen 

(JeKits)" 
Titel 686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 

2016: 2015: 
von 8.000.000 Euro 8.000.000 Euro 
um 1.000.000 Euro 

9.000.000 Euro 

auf 

Fälligkeiten der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung: 
2017 = 420.000 Euro, 2018 = 580.000 Euro 

Begründung: 
Die Umstellung auf das Projekt JeKits läuft erfolgreich. Die Umstellung von JeKi 
auf JeKits könnte damit beschleunigt werden. 

Anlage zu Vorlage 16/ .... 

Abstimmungsergebnis 

SPD ja 
CDU Enthaltung 
GRÜNE ja 
FDP Enthaltung 
PIRATEN Enthaltung 



Ifd. Nr. 
des 

Antrags 
4 

Antrag der 
Fraktion/en 

SPD 
GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Kapitel 07 050 
Titelgruppe 64 

Titel 633 64 

Erhöhung des Baransatzes 

2016 
von 
um 
auf 

7.792.500 
800.000 

8.592.500 

Begründung: 

Euro 
Euro 
Euro 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kulturförderung 
Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche 

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 

Ansatz It. H H 2015 

7.792.500 Euro 

Im Rahmen des erfolgreichen Projektes "Kulturrucksack" sollen die Mittel wegen der 
zusätzlichen Integrationsaufgaben in den Kommunen vor Ort deutlich verstärkt werden. 
Viele Kinder und Jugendliche können insbesondere durch ein verstärktes kulturelles 
Angebot vor Ort integriert werden und sich kulturell sowie sprachlich besser und schneller 
orientieren. Im Koalitionsvertrag 2012-2017, S. 76, heißt es: "Wir werden die 
Kulturförderung durch das Land für alle Sparten auch in Zukunft auf dem erreichten Niveau 
erhalten und - wo möglich und geboten - ausbauen." Aufgrund der erstarkenden 
Zuwanderung ist hier ein Ausbau des Angebotes zwingend geboten. 

Anlage zu Vorlage 16/xxx 
Abstimmungsergebnis 

SPD 
CDU 
GRÜNE 
FDP 
PIRATEN 

ja 
Enthaltung 
ja 
Enthaltung 
Enthaltung 



Lfd. Nr. 
des 

Antrags 

5 

Antrag der 
Fraktionlen 

SPD 
Grüne 

Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 07 050 Kulturförderung 

Titelgruppe 90 Allgemeine Kulturförderung und internationaler 
Kulturaustausch 

Titel 685 90 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Erhöhung des Baransatzes 

von 
um 
auf 

Begründung: 

2016 

694.00q Euro 
300.000 Euro 
994.000 Euro 

2015 

944.000 Euro 

a) Inklusions- und Integrationsprojekte sind besonders geeignet, den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft zu thematisieren, herzustellen und zu leben. Kultur bietet 
hervorragende Plattformen zum Benennen von Werten und deren Reflexion. 
Besonders für junge Flüchtlinge sollen Angebote im Rahmen kultureller Bildung in 
zahlreichen Sparten, insbesondere über die Soziokultur und Maßnahmen fm 
Rahmen des internationalen Kulturaustausches, insbesondere auch der globalen 
Musik, erschließbar werden. Hierfür sind insgesamt 300.000 Euro mehr einzustellen. 

b) Zur Absicherung des "Kulturservers" sollen davon 30.000 Euro bereitgestellt werden. 

Anlage zu Vorlage 16/ .... 

Abstimmungsergebnis 

SPD 
CDU 
GRÜNE 
FDP 
PIRATEN 

ja 
Enthaltung 
ja 
Enthaltung 
ja 



Lfd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

6 
SPD 
Grüne 

Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 07 050 Kulturförderung 

Titelgruppe 91 Förderung von Kulturbauten 

Titel 883 91 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 

Erhöhung des Baransatzes 

2016 2015 

von 1.600.000 Euro 1.100.000 Euro 
um 1.300.000 Euro 
auf 2.900.000 Euro 

Begründung: 
Umbauten, Anbauten, Neubauten, Restauration, Renovierung oder 
Reparaturen von und an Kulturbauten sind dringend notwendig. Aktuelle 
Bauvorhaben, insbesondere die Errichtung des Pina - Bausch - Zentrums, 
machen eine Erhöhung des Mittelansatzes dauerhaft erforderlich. 

Anlage zu Vorlage 16/ .... 

Abstimmungsergebnis 

SPD ja 
CDU Enthaltung 
GRÜNE ja 
FDP Enthaltung 
PIRATEN Enthaltung 

! 


